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Fragen die im Video beantwortet werden:

• Hat man als Betriebsrat einen Anspruch auf Lohn-oder

Gehaltserhöhung?

• Wer legt Höhe der Lohn- bzw. Gehaltserhöhung fest?

• Auf welcher Grundlage wird der Lohn bzw. das Gehalt 

des Betriebsrates bemessen?

• Was sind Vergleichspersonen?
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BetrVG
§ 78 Schutzbestimmungen
Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des 
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der 
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend-
und Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses, der 
Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 genannten 
Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, einer tariflichen 
Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen 
Beschwerdestelle (§ 86) sowie Auskunftspersonen (§ 80 Absatz 2 Satz 4) 
dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert 
werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder 
begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.
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BetrVG§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis
(1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur 
ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied Anspruch auf entsprechende 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Betriebsbedingte Gründe liegen auch vor, wenn die Betriebsratstätigkeit wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten der 
Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies aus betriebsbedingten 
Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.

(4) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf 
einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit nicht geringer bemessen werden 
als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit 
betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Dies gilt auch für 
allgemeine Zuwendungen des Arbeitgebers.
(5) Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen, dürfen 
Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten der 
in Absatz 4 genannten Arbeitnehmer gleichwertig sind. 


